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RS OGH 1966/5/5 5Ob43/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1966

Norm

EheG §49 A1f

Rechtssatz

Ein Ehemann, der seiner in Übersee (einverständlich) zurückgelassenen Frau nahelegt, nicht mehr zu ihm

zurückzukehren und ihm sogar lieber gar nicht mehr zu schreiben, begeht eine schwere Eheverfehlung.
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